
Die Pariser Verträge, 23. Oktober 1954

Zusammenfassung
Pariser Verträge" bezeichnet das am 23. Oktober 1954 in der französischen
Hauptstadt unterzeichnete Vertragspaket, mit dem das Besatzungsstatut für die
Bundesrepublik Deutschland beendet und deren Beitritt zur NATO und zur
Westeuropäischen Union (WEU) vertraglich vereinbart wurde. Hauptbestandteile
waren folgende Vereinbarungen: 1) der Vertrag über die Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten (Deutschland-Vertrag), 2) das
Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik
Deutschland, 3) der Finanzvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
den Drei Mächten, 4) der Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung
entstandener Fragen (Überleitungsvertrag), 5) der Vertrag über den Aufenthalt
fremder Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland (Aufenthaltsvertrag) und 6)
der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland. Im Mittelpunkt standen dabei der
Deutschlandvertrag und das Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes
in der Bundesrepublik Deutschland.

Einführung
Die Verträge traten am 5. Mai 1955 in Kraft und markierten die erste große Zäsur in
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zehn Jahre nach der
bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und der Übernahme der
obersten Gewalt in Deutschland durch die vier alliierten Hauptsiegermächte des
Zweiten Weltkriegs war die Bundesrepublik Deutschland nunmehr anerkannter,
gleichberechtigter Partner der westlichen Demokratien und in weiten Teilen der
internationalen Staatengemeinschaft. Ihre politische und militärische Westbindung
stellt seitdem die Grundlage der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland dar.
Zustande gekommen waren die Verträge, nachdem die französische
Nationalversammlung am 30. August 1954 mehrheitlich gegen die Aufnahme der
Ratifizierungsdebatte des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft (EVG), die als Rahmen für den deutschen
Verteidigungsbeitrag dienen sollte, gestimmt hatte. Damit war zugleich der
Deutschland-Vertrag vom 26. Mai 1952 praktisch hinfällig geworden, da die
Regelung der Beziehungen der Bundesrepublik zu den drei Westmächten
Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie der
deutsche Verteidigungsbeitrag innerhalb der EVG ein Eckpfeiler der Politik der
Bindung der Bundesrepublik an den Westen darstellten.
Auf den Viermächte- und Neunmächte-Konferenzen vom 28. September bis 3.
Oktober 1954 in London und vom 20. bis 23. Oktober 1954 in Paris suchten die
Außenminister einen Ausweg aus der Krise. Bundeskanzler Adenauer lehnte das
Angebot der Drei Mächte ab, den Deutschland-Vertrag von 1952, der weitgehende
Beschränkungen der Souveränität enthielt, in Kraft zu setzen. Ein halbes Jahr zuvor
hatte nämlich die Sowjetunion in einer einseitigen Erklärung vom 25. März 1954 mit
der DDR "gleiche Beziehungen wie mit anderen souveränen Staaten" aufgenommen
und ihr formal bescheinigt, "nach eigenem Ermessen über ihre inneren und äußeren
Angelegenheiten einschließlich der Fragen der Beziehungen zu Westdeutschland zu



entscheiden".
Der Bundeskanzler rang den drei Westmächten das Zugeständnis ab, den
Deutschland-Vertrag zu modifizieren und das Besatzungsstatut aufzuheben. Die
Bundesrepublik Deutschland besaß demnach "die volle Macht eines souveränen
Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten". Im Gegenzug zur
Verzichtserklärung der Bundesregierung, die Einheit Deutschlands gewaltsam
wiederherzustellen, verpflichteten sich die Drei Mächte vertraglich, die
Bundesrepublik bei der friedlichen Erreichung dieses Ziel zu unterstützen. Zunächst
blieben die alliierten Notstandsrechte bestehen, bis die Bundesrepublik eine
deutsche Notstandsgesetzgebung verabschiedete. Diese kam allerdings erst 1968
zustande.
Voraussetzung für den deutschen Verteidigungsbeitrag war die Aufnahme der
Bundesrepublik als volles gleichberechtigtes Mitglied in die nordatlantische Allianz.
Fortan stand die Bundesrepublik unter dem kollektiven Sicherheitsschutz der NATO.
Sämtliche aufzustellende deutsche Streitkräfte im Umfang von zwölf Divisionen
wurden dem NATO-Oberkommando assigniert. Im Gegenzug zu Adenauers erneuter
Verzichtserklärung auf die Herstellung von ABC-Waffen sagten die Bündnismächte
zu, die Stationierung ausländischer Truppen in der Bundesrepublik nach dem
NATO-Truppenstatut zu regeln. Damit wurde das Stationierungsrecht ausländischer
Streitkräfte auf bundesdeutschem Gebiet den alliierten Vorbehaltsrechten entzogen
und auf eine Vertragsgrundlage gestellt. Doch bis zur Ablösung des Truppenvertrags
durch das NATO-Truppenstatut im Jahre 1963 behielten die Alliierten Rechte und
Privilegien.
Die Kontrolle der deutschen Aufrüstung übernahm die Westeuropäische Union
(WEU). Die neue Organisation, der künftig die Bundesrepublik und Italien
angehörten, entstand durch Umwandlung des am 17. März 1948 unterzeichneten
Vertrags über Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Angelegenheiten und zur kollektiven Selbstverteidigung (Brüsseler Pakt), der
ursprünglich gegen eine erneute Aggression Deutschlands geschlossen worden war.
Den Weg zur Vertragsunterzeichnung am 23. Oktober 1954 in Paris ebneten
außerdem drei deutsch-französische Vereinbarungen: In dem Abkommen über das
Saarstatut einigten sich die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich über die
Abhaltung einer Volksabstimmung im Saarland. Darüber hinaus wurden zwei
Abkommen über Wirtschafts- und Rüstungskooperation geschlossen.
In der Folgezeit behauptete jede Bundesregierung gleich welcher parteipolitischen
Couleur, die Bundesrepublik Deutschland sei aufgrund der Pariser Verträge
souverän. Damit war aber allenfalls ihre politische Souveränität gemeint. Denn ihre
Souveränität unterlag unüberwindbaren Beschränkungen, solange Deutschland
geteilt war und keine Friedensregelung mit allen Vier Mächten existierte. Jede
Bundesregierung befand sich in dem Dilemma, einerseits ihren Grundgesetzauftrag
zu erfüllen, die Einheit des deutschen Volkes herbeizuführen, aber
deutschlandpolitische Rechtspositionen der Vier Mächte nicht in Frage stellen zu
dürfen. Ansonsten wäre der Viermächte-Verantwortung sowie den Forderungen
Bonns nach Gewährung des Selbstbestimmungsrechts für alle Deutschen nach
Abschluß einer friedensvertraglichen Regelung die Grundlage entzogen worden.
Die alliierten Vorbehaltsrechte bildeten bis zur Wiedervereinigung 1990 eine wichtige
völkerrechtliche Klammer für den Fortbestand Deutschlands als Ganzes.
Washington, London und Paris waren sich stillschweigend darüber einig. Sie
respektierten die Bundesrepublik trotz dieser Einschränkungen de facto als politisch
gleichberechtigte Macht im westlichen Bündnis. De jure aber war die Bundesrepublik
Deutschland zwischen 1955 und dem formellen Inkrafttreten des



Zwei-plus-Vier-Vertrages am 15. März 1991 ein Staat mit beschränkter Souveränität.
Hanns Jürgen Küsters
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Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Drei Mächten
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
einerseits und
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND
und
DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK
andererseits
HABEN in der Erwägung,
DASS eine friedliche und blühende europäische Völkergemeinschaft, die durch ihr
Bekenntnis zu den Grundsätzen der Satzung der Vereinigten Nationen mit den
anderen freien Völkern der Welt fest verbunden ist, nur durch vereinte Förderung und
Verteidigung der gemeinsamen Freiheit und des gemeinsamen Erbes verwirklicht
werden kann;
DASS es das gemeinsame Ziel der Unterzeichnerstaaten ist, die Bundesrepublik
Deutschland auf der Grundlage der Gleichberechtigung in die europäische
Gemeinschaft zu integrieren, die selbst in die sich entwickelnde atlantische
Gemeinschaft eingefügt ist;
DASS die Wiederherstellung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands auf
friedlichem Wege und die Herbeiführung einer frei vereinbarten friedensvertraglichen
Regelung – mögen auch gegenwärtig ausserhalb ihrer Macht liegende Massnahmen
entgegenstehen – ein grundlegendes und gemeinsames Ziel der
Unterzeichnerstaaten bleibt;
DASS die Aufrechterhaltung des Besatzungsstatuts mit den darin vorgesehenen
Eingriffsbefugnissen in die eigenen Angelegenheiten der Bundesrepublik mit dem
Zweck der Integration der Bundesrepublik in die europäische Gemeinschaft
unvereinbar ist;
DASS die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich von
Grossbritanien und Nordirland und die Französische Republik (im folgenden als "die
Drei Mächte" bezeichnet) daher entschlossen sind, nur die besonderen Rechte
aufrecht zu erhalten, deren Beibehaltung in Hinblick auf die Besonderheiten der
internationalen Lage Deutschlands im gemeinsamen Interesse der



Unterzeichnerstaaten erforderlich ist;
DASS die Bundesrepublik auf Freiheit und Verantwortlichkeit gegründete politische
Einrichtungen geschaffen hat und entschlossen ist, die in ihrem Grundgesetz
verankerte freiheitlich-demokratische und bundesstaatliche Verfassung aufrecht zu
erhalten, welche die Menschenrechte gewährleistet;
DASS die Bundesrepublik und die Drei Mächte sowohl die neuen Beziehungen, die
durch diesen Vertrag und seine Zusatzverträge geschaffen werden, als auch die
Verträge zur Bildung einer integrierten europäischen Gemeinschaft, insbesondere
den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und den Vertrag über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
als wesentliche Schritte zur Verwirklichung ihres gemeinsamen Strebens nach einem
wiedervereinigten Deutschland anerkennen, das in die europäische Gemeinschaft
integriert ist;
ZUR Festlegung der Grundlagen ihres neuen Verhältnisses den folgenden Vertrag
geschlossen:

Artikel l
(1) Die Bundesrepublik hat volle Macht über ihre inneren und äusseren
Angelegenheiten, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrages.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags und der in Artikel 8 aufgeführten Verträge
(in diesem Vertrag als "Zusatzverträge" bezeichnet) werden die Drei Mächte das
Besatzungsstatut aufheben und die Alliierte Hohe Kommission sowie die
Dienststellen der Landeskommissare auflösen.
(3) Die Drei Mächte werden künftig ihre Beziehungen mit der Bundesrepublik durch
Botschafter unterhalten, die in Angelegenheiten gemeinsam tätig werden, welche die
Drei Mächte nach diesem Vertrage und den Zusatzverträgen als sie gemeinsam
betreffend ansehen.

Artikel 2
(1) Die Drei Mächte behalten im Hinblick auf die internationale Lage die bisher von
ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte in Bezug auf (a) die Stationierung von
Streitkräften in Deutschland und den Schutz von deren Sicherheit, (b) Berlin und (c)
Deutschland als Ganzes einschliesslich der Wiedervereinigung Deutschlands und
einer friedensvertraglichen Regelung.
(2) Die Bundesrepublik wird sich ihrerseits jede Massnahme enthalten, welche diese
Rechte beeinträchtigt und wird mit den Drei Mächten zusammenwirken, um ihnen die
Ausübung dieser Rechte zu erleichtern.

Artikel 3
(1) Die Bundesrepublik wird ihre Politik in Einklang mit den Prinzipien der Satzung
der Vereinigten Nationen und mit den im Statut des Europarates aufgestellten Zielen
halten.
(2) Die Bundesrepublik bekräftigt ihre Absicht, sich durch ihre Mitgliedschaft in
internationalen Organisationen, die zur Erreichung der gemeinsamen Ziele der freien
Welt beitragen, mit der Gemeinschaft der freien Nationen völlig zu verbinden. Die
Drei Mächte werden zu gegebener Zeit Anträge der Bundesrepublik unterstützen, die
Mitgliedschaft in solchen Organisationen zu erlangen.
(3) Bei Verhandlungen mit Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine
Beziehungen unterhält, werden die Drei Mächte die Bundesrepublik in Fragen
konsultieren, die deren politischen Interessen unmittelbar berühren.
(4) Auf Ersuchen der Bundesregierung werden die Drei Mächte die erforderlichen



Vorkehrungen treffen, die Interessen der Bundesrepublik in ihren Beziehungen zu
anderen Staaten und in gewissen internationalen Organisationen oder Konferenzen
zu vertreten, soweit die Bundesrepublik dazu nicht selbst in der Lage ist.

Artikel 4
(1) Die Aufgabe der von den Drei Mächten im Bundesgebiet stationierten Streitkräfte
wird die Verteidigung der freien Welt sein, zu der die Bundesrepublik und Berlin
gehören.
(2) In Bezug auf die Stationierung dieser Streitkräfte im Bundesgebiet werden die
Drei Mächte die Bundesrepublik konsultieren, soweit es die militärische Lage erlaubt.
Die Bundesrepublik wird, nach Massgabe dieses Vertrages und der Zusatzverträge,
in vollem Umfang mitwirken, um diesen Streitkräften ihre Aufgabe zu erleichtern.
(3) Die Drei Mächte werden nur nach vorheriger Einwilligung der Bundesrepublik
Truppen eines Staates, der zur Zeit keine Kontingente stellt, als Teil ihrer Streitkräfte
im Bundesgebiet stationieren. Jedoch dürfen solche Kontingente im Falle eines
Angriffs oder unmittelbar drohenden Angriffs ohne Einwilligung der Bundesrepublik in
das Bundesgebiet gebracht werden, dürfen dagegen nach Beseitigung der Gefahr
nur mit Einwilligung der Bundesrepublik dort verbleiben.
(4) Die Bundesrepublik wird sich an der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
beteiligen, um zur gemeinsamen Verteidigung der freien Welt beizutragen.

Artikel 5
(1) Die Drei Mächte werden bei der Ausübung ihres Rechtes, die Sicherheit der in
dem Bundesgebiet stationierten Streitkräfte zu schützen, die Bestimmungen der
folgenden Absätze dieses Artikels einhalten.
(2) Wenn die Bundesrepublik und die europäische Verteidigungsgemeinschaft ausser
Stande sind, einer Lage Herr zu werden, die entstanden ist
durch einen Angriff auf die Bundesrepublik oder Berlin,
durch eine umstürzlerische Störung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung,
durch eine schwere Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, oder
durch den ernstlich drohenden Eintritt eines dieser Ereignisse,
und die nach der Auffassung der drei Mächte die Sicherheit ihrer Streitkräfte
gefährdet, können die Drei Mächte, nachdem sie die Bundesregierung in
weitestmöglichen Ausmass konsultiert haben, in der gesamten Bundesrepublik oder
in einem Teil der Bundesrepublik einen Notstand erklären.
(3) Nach Erklärung des Notstandes können die Drei Mächte diejenigen Massnahmen
ergreifen, die erforderlich sind, um die Ordnung aufrechtzuerhalten oder
wiederherzustellen und die Sicherheit der Streitkräfte zu gewährleisten.
(4) Die Erklärung wird ihr Anwendungsgebiet genau bezeichnen. Die Erklärung des
Notstandes darf nicht länger aufrecht erhalten werden, als zur Behebung der Notlage
erforderlich ist.
(5) Während der Dauer eines Notstandes werden die Drei Mächte die
Bundesregierung im weitestmöglichen Ausmass konsultieren. Sie werden sich im
gleichen Ausmass der Unterstützung der Bundesregierung und der zuständigen
deutschen Behörden bedienen.
(6) Heben die Drei Mächte die Erklärung des Notstandes nicht innerhalb von dreissig
Tagen auf, nachdem die Bundesregierung darum ersucht hat, so kann die
Bundesregierung den Rat der Nordatlantikpaktorganisation ersuchen, die Lage zu
überprüfen und zu erwägen, ob der Notstand beendet werden soll. Gelangt der Rat
zu dem Ergebnis, dass die Aufrechterhaltung des Notstandes nicht länger
gerechtfertigt ist, so werden die drei Mächte den Normalzustand so schnell wie



möglich wiederherstellen.
(7) Abgesehen vom Falle eines Notstandes ist jeder Militärbefehlshaber berechtigt,
im Falle einer unmittelbaren Bedrohung seiner Streitkräfte die angemessenen
Schutzmassnahmen (einschließlich des Gebrauchs von Waffengewalt) unmittelbar
zu ergreifen, die erforderlich sind, um die Gefahr zu beseitigen.
(8) In jeder anderen Hinsicht bestimmt sich der Schutz der Sicherheit dieser
Streitkräfte nach den Vorschriften des in Artikel 8 genannten Vertrages über die
Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der
Bundesrepublik Deutschland.

Artikel 6
(1) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik hinsichtlich der Ausübung ihrer
Rechte in Bezug auf Berlin konsultieren.
(2) Die Bundesrepublik ihrerseits wird mit den Drei Mächten zusammenwirken, um es
ihnen zu erleichtern, ihren Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin zu genügen. Die
Bundesrepublik wird ihre Hilfeleistung für den politischen, kulturellen, wirtschaftlichen
und finanziellen Wiederaufbau von Berlin fortsetzen; sie wird Berlin insbesondere die
Unterstützung gewähren, die in der anliegenden Erklärung der Bundesrepublik
(Anhang A dieses Vertrages) umschrieben ist.

Artikel 7
(1) Die Bundesrepublik und die Drei Mächte sind darüber einig, dass ein
wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine zwischen Deutschland und seinen
ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für ganz
Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. Sie
sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige Festlegung der Grenzen
Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muss.
(2) Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung werden die
Bundesrepublik und die drei Mächte zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr
gemeinsames Ziel zu verwirklichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine
freiheitlich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt und das
in die europäische Gemeinschaft integriert ist.
(3) Im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands – vorbehaltlich einer zu
vereinbarenden Anpassung – werden die Drei Mächte die Rechte, welche der
Bundesrepublik auf Grund dieses Vertrages und der Zusatzverträge zustehen, auf
ein wiedervereinigtes Deutschland erstrecken und werden ihrerseits darin einwilligen,
daß die Rechte auf Grund der Verträge über die Bildung einer integrierten
europäischen Gemeinschaft in gleicher Weise erstreckt werden, wenn ein
wiedervereinigtes Deutschland die Verpflichtungen der Bundesrepublik gegenüber
den drei Mächten oder einer von ihnen auf Grund der genannten Verträge
übernimmt. Soweit nicht alle Unterzeichnerstaaten ihre gemeinsame Zustimmung
erteilen, wird die Bundesrepublik kein Abkommen abschliessen noch einer
Abmachung beitreten, welche die Rechte der Drei Mächte auf Grund der genannten
Verträge beeinträchtigen oder die Verpflichtungen der Bundesrepublik auf Grund
dieser Verträge mindern würden.
(4) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik in allen anderen Angelegenheiten
konsultieren, welche die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf Deutschland als
Ganzes berühren.

Artikel 8
(1) Die Bundesrepublik und die Drei Mächte haben die folgenden Zusatzverträge



geschlossen, die gleichzeitig mit diesem Vertrag in Kraft treten:
Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der Bundesrepublik Deutschland;
Finanzvertrag;
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen.
(2) Während der in Absatz (4) des Artikels 6 des Ersten Teiles des Vertrages zur
Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vorgesehenen
Übergangszeit gelten die in jenem Absatz bezeichneten Befugnisse der Drei Mächte
als in den Vorbehalt einbezogen, der in Absatz (1) des Artikels 1 dieses Vertrages
ausgesprochen ist.

Artikel 9
(1) Hiermit wird ein Schiedsgericht errichtet, das gemäss den Bestimmungen der
beigefügten Satzung (Anhang B dieses Vertrages) tätig werden wird.
(2) Das Schiedsgericht ist ausschliesslich zuständig für alle Streitigkeiten, die sich
zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mächten aus den Bestimmungen dieses
Vertrags, der Satzung des Schiedsgerichts oder eines der Zusatzverträge ergeben,
und welche die Parteien nicht durch Verhandlungen beizulegen vermögen, soweit
sich nicht aus Absatz (3) dieses Artikels, der Satzung des Schiedsgerichts oder den
Zusatzverträgen etwas anderes ergibt.
(3) Streitigkeiten, welche die in Artikel 2 angeführten Rechte der Drei Mächte oder
Massnahmen auf Grund dieser Rechte oder die Bestimmungen der Absätze (1) bis
(7) des Artikels 5 berühren, unterliegen nicht der Gerichtsbarkeit des Schiedsgerichts
oder eines anderen Gerichts.

Artikel 10
Die Bundesrepublik und die drei Mächte werden die Bestimmungen dieses Vertrags
und der Zusatzverträge überprüfen:
(a) auf Ersuchen eines der Unterzeichnerstaaten im Falle der Wiedervereinigung
Deutschlands oder der Bildung einer europäischen Föderation;
(b) oder bei Eintritt irgendeines anderen Ereignisses, das nach Auffassung aller
Unterzeichnerstaaten von ähnlich grundlegendem Charakter ist.
Hierauf werden sie in gegenseitigem Einvernehmen diesen Vertrag und die
Zusatzverträge in dem Umfang ändern, der durch die grundlegende Änderung der
Lage erforderlich oder ratsam geworden ist.

Artikel 11
(1) Dieser Vertrag und die Zusatzverträge sind von den Unterzeichnerstaaten in
Übereinstimmung mit ihren verfassungsmässigen Verfahren zu ratifizieren oder zu
genehmigen. Die Ratifikationsurkunden sind von den Unterzeichnerstaaten bei der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu hinterlegen.
(2) Dieser Vertrag tritt unmittelbar in Kraft, sobald
(a) alle Unterzeichnerstaaten die Ratifikationsurkunden dieses Vertrages und der in
Artikel 8 angeführten Verträge hinterlegt haben; und
(b) der Vertrag über die Gründung der europäischen Verteidigungsgemeinschaft in
Kraft tritt.
(3) Dieser Vertrag und die Zusatzverträge werden in den Archiven der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt; diese wird jedem Unterzeichnerstaat
beglaubigte Ausfertigungen übermitteln und jeden Unterzeichnerstaat vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Vertrages und der Zusatzverträge in Kenntnis setzen.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten von ihren Regierungen gehörig



beglaubigten Vertreter diesen Vertrag unterschrieben.
Geschehen zu BONN am sechsundzwanzigsten Tage des Monats Mai 1952 in
deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei alle drei Fassungen
gleichermassen authentisch sind.
Für die Bundesrepublik Deutschlandgezeichnet: Adenauer
Für die Vereinigten Staaten von Amerikagezeichnet: Dean Acheson
Für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirlandgezeichnet:
Anthony Eden
Für die Französische Republik gezeichnet: Robert Schuman
Hier nach: PA AA, Mult 276. Original.

Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Drei Mächten

Änderungen zu dem Vertrag über die Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten.
Einleitungsformel
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"Die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, das
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische
Republik haben zur Festlegung der Grundlagen ihres neuen Verhältnisses den
folgenden Vertrag geschlossen:"
Präambel
Die Präambel wird gestrichen.
Artikel 1
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"Artikel 1
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden die Vereinigten Staaten von
Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die
Französische Republik (in diesem Vertrag und in den Zusatzverträgen auch als "Drei
Mächte" bezeichnet) das Besatzungsregime in der Bundesrepublik beenden, das
Besatzungsstatut aufheben und die Alliierte Hohe Kommission sowie die
Dienststellen der Landeskommissare in der Bundesrepublik auflösen.
(2) Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates
über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten haben."
Artikel 2
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"Artikel 2
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung
Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die
Drei Mächte die bisher von ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und
Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes
einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensvertraglichen
Regelung. Die von den Drei Mächten beibehaltenen Rechte und Verantwortlichkeiten
in Bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der Schutz der
Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Artikeln 4 und 5 dieses
Vertrags."
Artikel 4
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"Artikel 4
(1) Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag



behalten die Drei Mächte weiterhin ihre bisher ausgeübten oder innegehabten
Rechte in Bezug auf die Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik. Die
Aufgabe dieser Streitkräfte wird die Verteidigung der freien Welt sein, zu der die
Bundesrepublik und Berlin gehören. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 5
Absatz (2) dieses Vertrags bestimmen sich die Rechte und Pflichten dieser
Streitkräfte nach dem Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer
Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland (im folgenden als
"Truppenvertrag" bezeichnet), auf den in Artikel 8 Absatz (1) dieses Vertrags Bezug
genommen ist.
(2) Die von den Drei Mächten bisher ausgeübten oder innegehabten und weiterhin
beizubehaltenden Rechte in Bezug auf die Stationierung von Streitkräften in
Deutschland werden von den Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt, soweit sie
für die Ausübung der im ersten Satz des Artikels 2 dieses Vertrags genannten
Rechte erforderlich sind. Die Bundesrepublik ist damit einverstanden, daß vom
Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag an
Streitkräfte der gleichen Nationalität und Effektivstärke wie zur Zeit dieses
Inkrafttretens in der Bundesrepublik stationiert werden dürfen. Im Hinblick auf die in
Artikel l Absatz (2) dieses Vertrags umschriebene Rechtsstellung der Bundesrepublik
und im Hinblick darauf, daß die Drei Mächte gewillt sind, ihre Rechte betreffend die
Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik, soweit diese betroffen ist, nur
in vollem Einvernehmen mit der Bundesrepublik auszuüben, wird diese Frage in
einem besonderen Vertrag geregelt."
Artikel 5
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"Artikel 5
(1) Für die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte gelten bis zum Inkrafttreten
der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag die folgenden
Bestimmungen:
(a) Die Drei Mächte werden die Bundesregierung in allen die Stationierung dieser
Streitkräfte betreffenden Fragen konsultieren, soweit es die militärische Lage erlaubt.
Die Bundesrepublik wird nach Maßgabe dieses Vertrags und der Zusatzverträge im
Rahmen ihres Grundgesetzes mitwirken, um diesen Streitkräften ihre Aufgabe zu
erleichtern.
(b) Die Drei Mächte werden nur nach vorheriger Einwilligung der Bundesrepublik
Truppen eines Staates, der zur Zeit keine Kontingente stellt, als Teil ihrer Streitkräfte
im Bundesgebiet stationieren. Jedoch dürfen solche Kontingente im Falle eines
Angriffs oder unmittelbar drohenden Angriffs ohne Einwilligung der Bundesrepublik in
das Bundesgebiet gebracht werden, dürfen dagegen nach Beseitigung der Gefahr
nur mit Einwilligung der Bundesrepublik dort verbleiben.
(2) Die von den Drei Mächten bisher innegehabten oder ausgeübten Rechte in
Bezug auf den Schutz der Sicherheit von in der Bundesrepublik stationierten
Streitkräften, die zeitweilig von den Drei Mächten beibehalten werden, erlöschen,
sobald die zuständigen deutschen Behörden entsprechende Vollmachten durch die
deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch in Stand gesetzt sind,
wirksame Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte zu treffen,
einschließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung zu begegnen. Soweit diese Rechte weiterhin ausgeübt werden können,
werden sie nur nach Konsultation mit der Bundesregierung ausgeübt werden, soweit
die militärische Lage eine solche Konsultation nicht ausschließt, und wenn die
Bundesregierung darin übereinstimmt, daß die Umstände die Ausübung derartiger
Rechte erfordern. Im übrigen bestimmt sich der Schutz der Sicherheit dieser



Streitkräfte nach den Vorschriften des Truppenvertrags oder den Vorschriften des
Vertrags, welcher den Truppenvertrag ersetzt, und nach deutschem Recht, soweit
nicht in einem anwendbaren Vertrag etwas anderes bestimmt ist."
Artikel 6 Absatz 2 zweiter Satz
Der Satz wird gestrichen.
Artikel 7 Absatz 1
Die Worte "die Bundesrepublik und die Drei Mächte" sind zu ersetzen durch die
Worte "die Unterzeichnerstaaten".
Artikel 7 Absatz 2
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"(2) Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden die
Unterzeichnerstaaten zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames
Ziel zu verwirklichen: Ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine
freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt und
das in die Europäische Gemeinschaft integriert ist."
Artikel 7 Absatz 3
Der Absatz wird gestrichen.
Artikel 7 Absatz 4
Das Wort "anderen" wird gestrichen.
Artikel 8
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"(1) (a) Die Unterzeichnerstaaten haben die folgenden Zusatzverträge geschlossen:
Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der Bundesrepublik Deutschland;
Finanzvertrag;
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen.
(b) Der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland und das am 26. Mai 1952 in Bonn
unterzeichnete Abkommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der durch das Protokoll vom 26. Juli 1952 abgeänderten Fassung
bleiben bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen über die Rechte und Pflichten
der Streitkräfte der Drei Mächte und sonstiger Staaten, die Truppen auf dem Gebiet
der Bundesrepublik unterhalten, in Kraft. Die neuen Vereinbarungen werden auf der
Grundlage des in London am 19. Juni 1951 zwischen den Parteien des
Nordatlantikpakts über den Status ihrer Streitkräfte unterzeichneten Abkommens
getroffen, ergänzt durch diejenigen Bestimmungen, die im Hinblick auf die
besonderen Verhältnisse in Bezug auf die in der Bundesrepublik stationierten
Streitkräfte erforderlich sind.
(c) Der Finanzvertrag bleibt bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen in Kraft, über
die gemäß Artikel 4 Absatz (4) jenes Vertrags mit anderen Mitgliedstaaten der
Nordatlantikpakt-Organisation verhandelt wird, die Truppen im Bundesgebiet
stationiert haben.
(2) Während der in Artikel 6 Absatz (4) des Ersten Teils des Vertrags zur Regelung
aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vorgesehenen Übergangszeit bleiben
die in jenem Absatz erwähnten Rechte der drei Unterzeichnerstaaten erhalten."
Artikel 9 Absatz 1
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"(1) Es wird ein Schiedsgericht errichtet werden, das gemäß den Bestimmungen der
beigefügten Satzung tätig werden wird."
Artikel 9 Absatz 2
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:



"(2) Das Schiedsgericht ist ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten, die sich
zwischen der Bundesrepublik und den Drei Mächten aus den Bestimmungen dieses
Vertrags oder der beigefügten Satzung oder eines der Zusatzverträge ergeben und
welche die Parteien nicht durch Verhandlungen oder auf eine andere zwischen allen
Unterzeichnerstaaten vereinbarte Weise beizulegen vermögen, soweit sich nicht aus
Absatz (3) dieses Artikels oder aus der beigefügten Satzung oder aus den
Zusatzverträgen etwas anderes ergibt."
Artikel 9 Absatz 3
Die Worte "angeführten Rechte der drei Mächte oder Maßnahmen auf Grund dieser
Rechte oder die Bestimmungen der Absätze (1) bis (7) des Artikels 5" sind zu
ersetzen durch die Worte ", den ersten beiden Sätzen des Absatzes (1) des Artikels
4, dem ersten Satz des Absatzes (2) des Artikels 4 und den ersten beiden Sätzen
des Absatzes (2) des Artikels 5 angeführten Rechte der Drei Mächte oder
Maßnahmen auf Grund der Rechte".
Artikel 10
Der bisherige Wortlaut wird wie folgt ersetzt:
"Artikel 10
Die Unterzeichnerstaaten überprüfen die Bestimmungen dieses Vertrags und der
Zusatzverträge:
(a) auf Ersuchen eines von ihnen im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands oder
einer unter Beteiligung oder mit Zustimmung der Staaten, die Mitglieder dieses
Vertrags sind, erzielten internationalen Verständigung über Maßnahmen zur
Herbeiführung der Wiedervereinigung Deutschlands oder der Bildung einer
europäischen Föderation, oder
(b) in jeder Lage, die nach Auffassung aller Unterzeichnerstaaten aus einer
Änderung grundlegenden Charakters in den zur Zeit des Inkrafttretens des Vertrags
bestehenden Verhältnissen entstanden ist.
In beiden Fällen werden sie in gegenseitigem Einvernehmen diesen Vertrag und die
Zusatzverträge in dem Umfang ändern, der durch die grundlegende Änderung der
Lage erforderlich oder ratsam geworden ist."
Artikel 11 Absatz 1 und 2
Die Absätze werden gestrichen.
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Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der
Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, das
Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland und die Französische
Republik kommen wie folgt überein:
Artikel l
Der Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
den Drei Mächten, der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer
Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland, der
Finanzvertrag, der Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener
Fragen, die am 26. Mai 1952 in Bonn unterzeichnet wurden, das am 27. Juni 1952 in
Bonn unterzeichnete Protokoll zur Berichtigung einiger textlicher Unstimmigkeiten in
den vorstehend bezeichneten Verträgen und das am 26. Mai 1952 in Bonn
unterzeichnete Abkommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer
Mitglieder in der durch das am 26. Juli 1952 in Bonn unterzeichnete Protokoll
geänderten Fassung, werden nach Massgabe der fünf Listen zu diesem Protokoll
geändert und treten in der so geänderten Fassung zusammen mit den zwischen den



Unterzeichnerstaaten vereinbarten ergänzenden Dokumenten bezüglich der
vorstehend erwähnten Vertragstexte und gleichzeitig mit diesem Protokoll in Kraft.
Artikel 2
Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag
gelten folgende Bestimmungen:
(1) Die bisher den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich von
Grossbritannien und Nordirland und der Französischen Republik zustehenden oder
von ihnen ausgeübten Rechte auf den Gebieten der Abrüstung und Entmilitarisierung
stehen ihnen weiterhin zu und werden von ihnen ausgeübt, und keine Bestimmung in
einem der in Artikel l dieses Protokolls erwähnten Vertragstexte gestattet den Erlass,
die Änderung, Aufhebung oder Ausserkraftsetzung von Rechtsvorschriften oder,
vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz (2) dieses Artikels,
Verwaltungsmassnahmen seitens einer anderen Behörde auf diesen Gebieten.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Protokolls wird das Militärische Sicherheitsamt
aufgelöst (unbeschadet der Gültigkeit der von ihm getroffenen Massnahmen oder
Entscheidungen); die Kontrolle auf den Gebieten der Abrüstung und
Entmilitarisierung wird in der Folge durch einen Gemeinsamen
Viermächte-Ausschuss ausgeübt, in den jeder der Unterzeichnerstaaten einen
Vertreter entsendet und der mit Stimmenmehrheit der vier Mitglieder entscheidet.
(3) Die Regierungen der Unterzeichnerstaaten schliessen ein
Verwaltungsabkommen, das im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels die
Errichtung des Gemeinsamen Viermächte-Ausschusses, die Ernennung seines
Personals und die Organisation seiner Arbeit regelt.
Artikel 3
(1) Dieses Protokoll ist von den Unterzeichnerstaaten in Übereinstimmung mit ihren
verfassungsmässigen Verfahren zu ratifizieren oder zu genehmigen. Die
Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden sind von den Unterzeichnerstaaten bei
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu hinterlegen.
(2) Dieses Protokoll und die zwischen den Unterzeichnerstaaten vereinbarten
ergänzenden Dokumente treten mit der gemäss Absatz (1) dieses Artikels erfolgten
Hinterlegung der Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden aller
Unterzeichnerstaaten in Kraft.
(3) Dieses Protokoll wird in den Archiven der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland hinterlegt; diese übermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte
Abschriften und unterrichtet jeden Staat vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Protokolls.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, gehörig bevollmächtigten
Vertreter dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu PARIS am dreiundzwanzigsten Tage des Monats Oktober 1954 in
deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei alle drei Fassungen
gleichermaßen verbindlich sind.
Für die Bundesrepublik Deutschland: gezeichnet: Adenauer
Für die Vereinigten Staaten von Amerika: gezeichnet: John Foster Dulles
Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland: gezeichnet: Anthony Eden
Für die Französische Republik: gezeichnet: Pierre Mendes-France
Hier nach: PA AA, Mult 276. Original.
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